
Gesetzlichkeilsaulsicht des Staatsanwalts

§§11, 13 der AO fiber den Abschluß, den Inhalt und 
die Beendigung von Lehrverträgen vom 30. April 1970 
(GBl. H S. 301; Ber. S. 454).

Zu den Pflichten der Räte der Kreise bzw. Städte — 
Organ für Berufsbildung und Berufsberatung — sowie 
der Betriebe bei der vorfristigen Auflösung von Lehr
verträgen.

Protest des Staatsanwalts des Bezirks Schwerin vom
18. Mai 1973 - 343 - 84 - 73.

In mehreren Strafverfahren gegen Jugendliche und 
durch operative Untersuchungen bei den Abteilungen 
Berufsbildung und Berufsberatung einiger Räte der 
Kreise wurde festgestellt, daß die gesetzlichen Pflich
ten bei der vorzeitigen Auflösung von Lehrverträgen 
nicht immer in vollem Umfang erfüllt worden sind und 
dadurch keine ausreichende staatliche Kontrolle und 
Durchsetzung einer strengen gesetzlichen Ordnung auf 
diesem Gebiet gewährleistet; ist.
Gemäß §§ 38, 39 StAG legte der Staatsanwalt des Be
zirks daraufhin beim Vorsitzenden des Rates des Be
zirks wegen Verletzung der gesetzlichen Anforderungen 
der §§ 11 und 13 der AO über den Abschluß, den Inhalt 
und die Beendigung von Lehrverträgen vom 30. April 
1970 Protest ein.

Aus den G r ü n d e n :

Jeder Jugendliche in der DDR hat das Recht, aber auch 
die Pflicht, einen Beruf zu erlernen. Die sozialistische 
Gesellschaft nimmt ständig aktiven Einfluß auf die 
Bildung und Erziehung unserer Jugend. Sie legt vor 
allem den staats- und wirtschaftsleitenden Organen die 
Pflicht auf, für die Gewinnung, Ausbildung und Quali
fizierung des Facharbeiternachwuchses Sorge zu tragen. 
Es gilt, die jungen Menschen zu klassenbewußten, all
seitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeiten zu er
ziehen und in der Berufsausbildung die in der sozia
listischen Schule begonnene Erziehung zu jungen So
zialisten fortzusetzen.
Diesem Ziel steht aber entgegen, wenn Jugendliche das 
Lehrziel nicht erreichen, vorzeitig die Lehrausbildung 
abbrechen und evtl, als ungelernte Arbeiter in den Be
trieben tätig werden. Als besonders schwerwiegend 
muß die Tatsache eingeschätzt werden, daß ein beträcht
licher Teil der Jugendlichen, die vorzeitig ihre Lehre 
abbrechen, sich hartnäckig undiszipliniert und erzie
hungsuneinsichtig verhalten und teilweise keiner gere
gelten Arbeit nachgehen. Bei diesen Jugendlichen zeigt 
sich bereits mehr oder weniger ausgeprägtes Fehlver
halten, das sehr oft in kriminelles Verhalten um
schlägt.
Daß es sich hierbei um ein gesellschaftliches Problem 
handelt, wird auch daran deutlich, daß in einer Reihe 
von Fällen die Lehrverträge deshalb vorzeitig gelöst 
wurden, weil die betreffenden Jugendlichen aus Des
interesse, durch Disziplinlosigkeiten, teilweise durch 
asoziale Lebensweise und kriminelle Gefährdung die 
ordnungsgemäße Verwirklichung des Lehrvertrags ver
hinderten. (wird an Beispielen dargestellt)
Insbesondere bei diesen jungen Menschen ist es aber 
notwendig, eine straffe staatliche Kontrolle und Auf
sicht über sie auszuüben und sowohl von den Betrieben 
als auch von den örtlich zuständigen staatlichen Or
ganen alle Anstrengungen zu unternehmen, um ihre 
Entwicklung positiv zu beeinflussen.
Aus diesem Grund ist es wichtig, daß die gesetzlichen 
Bestimmungen über die vorzeitige Auflösung eines

Lehrvertrags sowohl von den vertragslösenden Betrie
ben als auch von den darüber die Kontrolle ausübenden 
und die Zustimmung erteilenden Organen für Berufs
bildung und Berufsberatung der Räte der Kreise strikt 
beachtet und mit aller staatlichen Konsequenz durch
gesetzt werden.
Die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen im Kreis 
G. ergaben, daß bei der vorzeitigen Auflösung von Lehr
verträgen von dem zuständigen staatlichen Organ ledig
lich darauf hingewiesen wurde, in welchem Betrieb für 
den Jugendlichen die Möglichkeit einer Arbeitsauf
nahme bestand, ohne daß weitere Qualifizierungs- bzw. 
Betreuungsmaßnahmen vorbereitet und gesichert wur
den. Die Arbeitsaufnahme wurde nicht kontrolliert.
Bei der Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung 
des Rates des Kreises L. wurde eine gründliche opera
tive Untersuchung dadurch erschwert, daß eine exakte 
und übersichtliche Aktenordnung fehlte und die ein
zelnen Vorgänge nur ein ungenügendes Bild über die 
im Zusammenhang mit der vorzeitigen Auflösung von 
Lehrverträgen tatsächlich geleistete Arbeit vermittel
ten.
Zusammengefaßt zeigen sich die festgestellten Mängel 
in folgendem:
1. Die Abteilungen Berufsbildung und Berufsberatung 
der Räte der Kreise nehmen von den Betrieben An
träge auf vorzeitige Auflösung von Lehrverträgen ent
gegen, in denen nur auf die Notwendigkeit der Auf
lösung des Lehrvertrags, nicht aber auf die Erfüllung 
der Verpflichtung des Betriebes eingegangen wird, den 
Lehrling bei der Übernahme einer anderen beruflichen 
Ausbildung oder im Ausnahmefall einer anderen Ar
beit zu beraten und zu unterstützen.

Anstatt konsequent auf die Betriebe einzuwirken, daß 
sie ihre gesetzlichen Pflichten bei vorzeitiger Auflösung 
von Lehrverträgen erfüllen, übernimmt z. B. die Abtei
lung Berufsbildung und Berufsberatung des Rates des 
Kreises P. in der Regel diese Pflichten und sichert die 
Bereitstellung einer anderen Arbeit für den betreffen
den Jugendlichen. In diesem Kreis verläßt sich die 
Mehrzahl der Betriebe darauf, daß die Fachabteilung des 
Rates des Kreises ihnen diese Aufgabe abnimmt.

2. Die Abteilungen Berufsbildung und Berufsberatung 
der Räte der Kreise stimmen in vielen Fällen der vor
zeitigen Auflösung von Lehrverträgen durch die Be
triebe zu, ohne daß gesichert ist, daß der betreffende 
Jugendliche eine andere berufliche Ausbildung oder 
eine andere zumutbare Arbeit mit Qualifizierungsmög
lichkeiten nachgewiesen erhält. § 13 der AO über den 
Abschluß, den Inhalt und die Beendigung von Lehrver
trägen bestimmt jedoch, daß für den Betrieb die vor
zeitige Beendigung eines Lehrverhältnisses durch den 
Abschluß eines Aufhebungsvertrags grundsätzlich erst 
dann zulässig ist, wenn gleichzeitig mit dem Lehrling 
eine andere berufliche Ausbildung oder eine andere 
zumutbare Arbeit mit Qualifizierungsmaßnahmen ver
einbart wird.
Wird das aber von den Betrieben versäumt, so wird 
bei diesen Jugendlichen eine Möglichkeit der erziehe
rischen und disziplinierenden Einwirkung vergeben, 
ohne sie durch die Ausgestaltung eines neuen Arbeits
rechts- oder Qualifizierungsverhältnisses zu ersetzen.

3. Die Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung des 
Rates des Kreises L. erteilte in vielen Fällen eine münd
liche Zustimmung zur vorzeitigen Auflösung von Lehr
verträgen anstelle der in § 11 Abs. 2 der AO über den
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